
UZ XX	Seite 9
Holz-Fenster	März 2026
[image: ]
Richtlinie UZ XX
Holz-Fenster
1. ENTWURF

MÄRZ 2026




[image: ]






















	Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte eine der Umweltzeichen-Adressen oder informieren Sie sich auf www.umweltzeichen.at

	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
Abteilung V/7 - Integrierte Produktpolitik, Betrieblicher Umweltschutz und Umwelttechnologie

Stubenbastei 5, A-1010 Wien
Tel: +43 1 71100 611324
Email: info@umweltzeichen.at 
www.umweltzeichen.at
	VKI - Verein für Konsumenteninformation
Abteilung Umweltzeichen
DI Chrisitan Kornherr
Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
Tel: +43 (0)1 588 77
Email: umweltzeichen@vki.at
www.vki.at



Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1	Produktgruppendefinition	6
1.1	Umweltzeichen Produkt	6
1.2	Begriffsbestimmungen	7
2	Umweltkriterien	8
2.1	Beschreibung des Produkts und der Produktion	8
2.2	Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe (Chemikalien)	9
2.2.1	Kriterien zu den Gefährlichkeitsmerkmalen von Chemikalien laut CLP- und REACH-Verordnung und Regelungen im ArbeitnehmerInnenschutz	9
2.2.2	Halogenierte organische Verbindungen	12
2.3	Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe	13
2.3.1	Konsevierungsmittel	13
2.4	Regelungen für Erzeugnisse	14
2.4.1	Dämmstoffe	14
2.5	Energie Anforderungen	15
2.5.1	Wärmedurchlässigekeit	15
2.5.2	Tageslichtdurchlässigekeit	16
2.5.3	Luftdurchlässigkeit und Klimaprüfung	16
2.6	Materialanforderungen	16
2.6.1	Holz	17
2.6.2	Metalle	18
2.6.3	Gasfüllung Isoliergas	23
2.7	Produktion	24
2.7.1	Luftemissionen	24
2.8	Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft	25
2.8.1	Design für die Demontage	25
2.8.2	Kreislaufwitschaftskonzept	25
2.8.3	Wertstoffliches Recycling und Rücknahmesystem	25
2.8.4	Recycling von Flachglas und Entsorgung von Produktionsabfällen	26
2.9	Dauerhaftigkeit und funktionale Anforderungen	27
2.9.1	Witterungsbeständigkeit von Holzteilen	27
2.9.2	Funktionale Anforderungen	28
2.9.3	Garantie	28
2.9.4	Kundeninformationen	29
2.9.5	Einbauhinweise	29
2.9.6	Rückverfolgbarkeit	30
2.10	Verpackung	30
3	Mitgeltende Normen, Gesetze und sonstige Regelungen	31


	

	

Einleitung
Der Umweltzeichen Beirat hat beschlossen Umweltzeichen-Kriterien für Holz-Fenster zu entwickeln. Der VKI, der die inhaltliche Entwicklung der UZ-Richtlinien verantwortet, hat die Arbeiten für die Entwicklung dieser UZ-Richtlinie begonnen.
Die Entwicklung einer UZ-Richtlinie erfolgt im Rahmen eines Multi-Stakeholder Prozesses, in dem potenzielle Anforderungen an Holzfenster diskutiert werden, mit dem Ziel jene Holzfenster mit dem Österreichischen Umweltzeichen auszuzeichnen, die im Markvergleich umweltfreundlicher sind.
Dieser 1. Entwurf basiert auf Anforderungen, die für bestimmte Materialien und Rohstoffe auch in anderen Umweltzeichen Richtlinien gestellt werden. Dies sind z.B. Anforderungen an die eingesetzten Chemikalien, als Stoffe und Gemische oder an Holz aus nachhalitger Forstwirtschaft.
Weiters wurden Anforderungen von anderen ISO 1402 Typ I Umweltzeichen abgeleitet, insbesondere von den Kriterien zur Vergabe des Umweltzeichens Nordic Swan für Fenster und Außentüren. Dies ist auch der Grund warum im Scope dieses 1. Entwurfs vorgeschlagen wird, die Produktgruppe auf Außentüren zu erweitern. Innentüren sind von der Umweltzeichen Richtlinie UZ 06 „Möbel, Türen, Treppen und Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen“ erfasst.
Entsprechend des Auftrags des Umweltzeichen Beirates sollen die zu entwickelnden Umweltzeichen Kriterien einen Schwerpunkt auf Anforderungen setzten, die darauf abzielen, die Kreislauffähigkeit von Fenstern und Türen zu erhöhen. Im Rahmen der Online-Konsultation soll daher insbesondere auch darüber disktuiert werden. Eine wichtige Frage dabei ist, wie der Zielkonflikt Lebensdauer und Recyclingfähigkei - höhere Lebensdauer erfodert Holzschutzmaßnahmen, die eventuell die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen - mit entsprechenden Anforderungen gelöst werden kann.
Der 1. Entwurf enthält umfangreiche Anforderungen an Chemikalien, die als Stoffe und Gemische auch für den Holzschutz eingesetzt werden können.
Im Rahmen der Online Konsultation in discuto (LINK) werden diese aber vorerst nicht diskutiert, weil hier die Frage im Vordergrund stehen soll, ob und bis zu welchem Ausmaß chemischer Holzschutz für Umweltzeichen Fenster überhaupt zulässig sein soll. Die Anforderungen finden sich im Dokument des 1. Entwurfs (LINK).
Für die Entwlickung dieser Umweltzeichen Richtlinie sind selbstverständlich die rechtlichen Rahmenbedingungen relevant, insbesondere die neue Bauprodukte Verordnung, darauf basierende delegierte Rechstakte und harmonisierte Normen sowie die aktuellen Arbeiten an der OIB Richtlinie Nr. 7 zur „Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“, die 2027 beschlossen werden soll.
Dieser 1. Entwurf ist Diskussionsgrundlage für eine Online-Konsultation. Auf Basis der Ergebnisse dieser Online-Konsultation wird ein 2. Entwurf mit allen Stakeholder Diskussion im Umweltzeichen Fachausschuss diskuiert. Dieser wird voraussichtlich online stattfinden, um allen Stakeholdern die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen.



[bookmark: _Toc214001128][bookmark: _Ref224121260][bookmark: _Ref224121267][bookmark: _Toc225758260]Produktgruppendefinition
1.1 [bookmark: _Ref209088749][bookmark: _Toc215565244][bookmark: _Toc225758261]Umweltzeichen Produkt
Fenster, Fenstertüren und Außentüren, die das Innenklima vom Außenklima eines Gebäudes trennen können mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet werden.
Die Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Fenster und Außentüren gelten für Produkte gemäß der ÖNORM EN 14351-1 [[endnoteRef:2]]. Dies bedeutet, dass die folgenden Produkte das Österreichische Umweltzeichen tragen dürfen: [2: []	ÖNORM EN 14351-1; Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren
Ausgabedatum:  2019 01 01] 

Feststehende und zu öffnende Fassaden- und Dachfenster (manuell oder elektrisch betrieben).
Fenstertüren (z. B. Balkon- und Terrassentüren).
Außentüren
Folgende Produkte werden nicht von der Produktgruppendefinition erfasst
Fenster, Fenstertüren und Außentüren, die nicht unter die Norm EN 14351-1 fallen. Dies gilt z. B. für Fenster und Außentüren, die nach der Norm EN 16034 [[endnoteRef:3]] feuerbeständig sind. [3: []	ÖNORM EN 16034; Türen, Tore und Fenster - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften
Ausgabedatum:  2015 01 01] 

Innentüren, wie sie nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für die Produktgruppe UZ 07 Holzwerkstoffe gekennzeichnet werden können.
Der Rahmen, der Flügel und das Türblatt von Fenstern, Fenstertüren und Außentüren mit dem Österreichischen Umweltzeichen dürfen ausschließlich aus den folgenden Materialien hergestellt werden:
Holz
Aluminium oder Stahl zur Verkleidung des Holzrahmens


[bookmark: _Toc225758262]Begriffsbestimmungen
Luftdurchlässigkeit: Luftmenge, die mittels Prüfdruck durch alle Fugen zwischen Flügel- oder Flügel- und Rahmenprofilen eines Probekörpers dringt.
Tageslichtdurchlässigkeit: Der Tageslichtdurchlassgrad, ausgedrückt in %, ist das Maß für den Anteil des Tageslichts, der durch das Fenster eindringt.
Außentür: Eine Tür, die das Innenklima vom Außenklima eines Gebäudes trennt. Der Hauptzweck ist der Durchgang von Fußgängern.
Deckschale: Der Begriff Deckschale bezieht sich auf Holzfenster, bei denen die äußeren Komponenten des Fensters, d. h. der Holzrahmen und/oder der Flügel, mit Metall verkleidet sind. Der Zweck besteht darin, das Fenster wetterfest zu machen, seine Haltbarkeit zu erhöhen und den Bedarf an regelmäßiger Wartung zu verringern.
Floatglas: Wird auch Flachglas genannt und typischerweise für Fensterglas verwendet. Hergestellt durch Gießen von geschmolzenem Glas auf ein Bett aus geschmolzenem Metall (meist Zinn). Durch dieses Verfahren erhält das Glas eine gleichmäßige Dicke und eine ebene Oberfläche.
GWP: GWP steht für Global Warming Potential. Es handelt sich dabei um das Maß, mit dem die Stärke verschiedener Treibhausgase bei der Verursachung der globalen Erwärmung über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 100 Jahre, im Vergleich zu Kohlendioxid (CO2) verglichen wird. Treibhausgase mit höheren GWP-Werten haben ein größeres Potenzial, zur globalen Erwärmung beizutragen, als solche mit niedrigeren Werten.
Isolierglas: Besteht in der Regel aus Einheiten mit 2, 3 oder 4 Glasscheiben, die durch einen mit Gas (z. B. Argon) gefüllten Raum getrennt sind. Der Zweck der Isolierglaseinheiten ist die Verringerung des Wärmedurchgangs durch Fenster/Fenstertüren.
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: (g- Wert)
Der g‑Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) eines Fensters beschreibt den Anteil der auftreffenden solaren Strahlung in %, der durch die Verglasung in den Innenraum gelangt und dort zur Erwärmung beiträgt.
Wärmedurchgangskoeffizient: (U-Wert) Der U‑Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) eines Fensters beschreibt, wie viel Wärmeenergie pro Quadratmeter Fensterfläche Temperaturdifferenz nach außen verloren geht. Er wird in W/(m²·K) angegeben. Je niedriger der U‑Wert, desto besser die Wärmedämmung des Bauteils.
VOC: Flüchtige organische Verbindung, d. h. jede organische Verbindung, die bei 293,15 K einen Dampfdruck von 0,01 kPa oder mehr hat oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufweist, wie in der Richtlinie 2010/75/EU definiert.
Schlagregendichtheit: Fähigkeit eines Prüfkörpers, dem Wassereintritt unter den Prüfbedingungen bis zu einem Druck (Pmax = Grenze der Schlagregendichtheit) zu widerstehen.
Fenster-Tür: Konstruiert als Fenster, das bis zum Boden reicht und Personen Zugang oder Durchgang gewährt. Kann wie Balkon- und Terrassentüren teilweise oder vollständig verglast sein.
Holzschutzmittel: Ein Holzschutzmittel ist ein Mittel zur Imprägnierung und Oberflächenbehandlung, das das Holz gegen Pilzbefall/Fäulnis resistent macht.
[bookmark: _Toc225758263]Umweltkriterien
[bookmark: _Toc225758264]Beschreibung des Produkts und der Produktion
Antragsteller müssen folgende Informationen über das Produkt und den Produktionsprozess je Modell vorlegen:
Name und technische Zeichnung/Abbildung des Produkts.
Beschreibung aller Komponenten, Materialien, chemischen Produkte, Lieferanten und Hersteller.
Leistungserklärung (DoP[footnoteRef:2]) nach der Bauproduktenverordnung (2024/3110) [[endnoteRef:4]] [2: 	bzw. DoPC]  [4: []	Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ABl. L vom 18.12.2024 idgF] 

Angabe des Gewichts jedes Bestandteils (Elementtyp) und Materials für die Standard-/Referenzgröße
Berechnung des Gewichtsprozentsatzes für jedes Material bezogen auf das Gesamtgewicht des Produkts mit Ausnahme des Gewichts des Isolierglases[footnoteRef:3] [footnoteRef:4] [3: 	Chemische Produkte müssen angegeben werden, aber es ist nicht notwendig, den Gewichtsprozentsatz für Chemikalien anzugeben.]  [4: 	Ist eine Deckschale Teil des Produkts, muss sie in die Berechnung einbezogen werden] 

Beschreibung des Produktionsprozesses
Nachweis:
Eine Gesamtproduktbeschreibung pro Modell. Als Beilage zum UZ-Prüfprotokoll wird es eine Excel-Vorlage geben, die für diesen Zweck verwendet werden kann.
Beschreibung des Produktionsprozesses.


[bookmark: _Toc214001130][bookmark: _Ref224124117][bookmark: _Ref224124928][bookmark: _Toc225758265][bookmark: _Hlk140483570][bookmark: _Hlk140483554]Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe (Chemikalien)
Die allgemeinen Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe gelten für alle Stoffe und Gemische, z. B. Oberflächenbeschichtung (Lacke, Lasur), Klebstoffe / Leim, Spachtelmassen, Füllstoffe (z.B. Fugen) und Dichtungsmittel, die vom Hersteller und seinen Zulieferern, für die zur Erzeugung der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte oder Teilen davon, verwendet werden.
Alle Stoffe und Gemische, die zur Herstellung der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte eingesetzt werden, sind der begutachtenden Prüfstelle bekannt zu geben.
[bookmark: _Ref150161520]Aktuelle Sicherheitsdatenblätter (Datum max.2 Jahre zurückliegend) gemäß REACH-Verordnung [[endnoteRef:5]] sind in deutscher oder englischer Sprache[footnoteRef:5] der begutachtenden Prüfstelle zu übermitteln.  [5: []	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), ABI. L 396 vom 30.12.2006 S.1 idgF]  [5:  Bei einer Abgabe in Österreich müssen die Sicherheitsdatenblätter gemäß § 25 (4) ChemG 1996 ohnehin in deutscher Sprache verfasst sein. Bei Produktionsstätten außerhalb von Österreich muss für das Gutachten zumindest die englische Fassung zur Verfügung gestellt werden.] 

[bookmark: _Toc214001132][bookmark: _Ref224124128][bookmark: _Toc225758266]Kriterien zu den Gefährlichkeitsmerkmalen von Chemikalien laut CLP- und REACH-Verordnung und Regelungen im ArbeitnehmerInnenschutz 
[bookmark: _Hlk147823072]Chemikalien, die die in Tabelle 1 genannten Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen, sollten in Produkten, die mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet sind, möglichst nicht enthalten sein. Ebenso sollten sie nicht in der Produktion eingesetzt werden. Um diese Chemikalien so weit als möglich auszuschließen, und zugleich den Nachweis eindeutig und praktikabel zu gestalten, wird im Folgenden auf jene Grenzwerte referenziert, ab denen die Stoffe im Sicherheitsdatenblatt auf Anforderung genannt werden müssen. 
Scheint also ein Stoff mit einer der genannten Gefahrenkategorien unter Punkt 3.1 des Sicherheitsdatenblattes auf, ist der Stoff oder das Gemisch (üblicherweise) nicht zulässig. Da die Stoffe in seltenen Fällen bereits in niedrigeren Konzentrationen genannt werden, kann auch die Konzentration geprüft werden. Sollte sie unter dem angeführten allgemeinen Grenzwert für die Nennung im Sicherheitsdatenblatt oder spezifischen Konzentrationsgrenzwert liegen, so ist der Rohstoff zulässig.
Bei Umweltgefahren mit den H-Sätzen H400, H410, H411, H420 sind die spezifischen Konzentrationsgrenzen nicht zu berücksichtigen, d.h. hier gelten die Grenzwerte in der Tabelle streng. Daher müssen die genannten Konzentrationsgrenzen für diese Gefahren immer geprüft werden.

Es gilt:
[bookmark: _Ref532812078]In den Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffen dürfen Stoffe, die in folgende H-Sätze nach CLP-Verordnung (CLP-VO) [[endnoteRef:6]] eingestuft sind, bzw. der Liste der Kandidatenstoffe oder den genannten Anhängen der Grenzwerteverordnung angeführt sind, zu maximal zu den in Tabelle 1 angeführten Grenzwerten enthalten sein, außer es wurde in der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt - dann gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. Lediglich die Grenzwerte für „Umweltgefahren“ mit den Gefahrenhinweisen H400, H410, H411, H420 haben generelle Gültigkeit. [6: []	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP), ABl. L 353 vom 16.12.2008 S.1 idgF] 



Tabelle 1: Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien und zugehörige allgemeine Grenzwerte. 
	Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien
	Allgemeiner Grenzwert 
in Gewichts%

	Akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3
	

	H300: Akut Tox. oral Kat.1 und 2
H310: Akut Tox. dermal Kat.1 und 2
H330: Akut Tox. inhalativ Kat.1 und 2
	0,1

	H301: Akut Tox. oral Kat. 3
H311: Akut Tox. dermal Kat. 3
H331: Akut Tox. inhalativ Kat. 3
	0,1

	Toxisch für spezifische Zielorgane (STOT) der Kategorien 1
	

	H370: STOT einmalig Kat. 1
H372: STOT wiederholt Kat. 1
	1,0

	Karzinogenität 
	

	H350, H350i: Kat. 1A, 1B
	0,1

	H351: Kat.2
	0,1

	Keimzellmutagenität 
	

	H340: Kat. 1A, 1B
	0,1

	H341: Kat.2
	1,0

	Reproduktionstoxizität
	

	H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df: Kat. 1A, 1B
	0,1

	H361f, H361d, H361fd: Kat.2
	0,1

	H362: Reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation
	0,1

	Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit[footnoteRef:6] [6: 	EUH-Sätze entsprechend der Delegierten Verordung (EU) 2023/707 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf die Gefahrenklassen und die Kriterien für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. L93 vom 31.3.2023 S.7-33; endgültig, auch für bereits am Markt befindliche Gemische verpflichtend ab 1.5.2028 
Bereits entsprechend identifizierte Stoffe sind bis 1.5.2028 hier zu prüfen: Substances identified as endocrine disruptors at EU level | Endocrine Disruptor List (edlists.org). Wenn in der letzten Spalte als „Regulatory Field“ REACH angegeben ist, so steht der Stoff bereits auf der Kandidatenliste.] 

	

	EUH380: Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen
	0,1

	EUH381: Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen
	0,1

	Umweltgefahren
	

	H400: Akut gewässergefährdend
	1,0

	H410: Chronisch gewässergefährdend Kat. 1
	1,0

	H411: Chronisch gewässergefährdend Kat. 2
	1,0

	H420: Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre
	0,1

	Endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt2
	

	EUH430: Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen
	0,1

	EUH431: Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen
	0,1

	Persistente Umweltschadstoffe2
	

	Stoffe, die als PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) eingestuft sind (REACH, Anhang XIII).[footnoteRef:7] [7:  Sie werden zurzeit (2023) so im Sicherheitsdatenblatt genannt; spätestens ab 1.5.2028 werden sie durch EUH440 und EUH441 ersetzt.] 

	0,1

	EUH440: Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen
	0,1

	EUH441: Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen
	0,1

	EUH450: Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen
	0,1

	EUH451: Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen
	0,1

	Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist.[footnoteRef:8] [8:  https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table ] 

	0,1

	[bookmark: _Ref530991167]Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung [[endnoteRef:7]] „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind [7: []	Grenzwerteverordnung 2021 - GKV 2021, BGBl. II Nr. 253/2001 idgF] 

	0,1

	Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind
	1,0


Es gelten folgende Ausnahmen:
Einstufung H411 für alle Imprägnierungen und Oberflächenbehandlungen.
Einstufung H351 für Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) bzw. Klebstoffprodukte, die Methylendiphenyl-Diisocyanat (MDI) enthalten.
Einstufungen H350, H341, H301, H311 und H331 für Klebstoffprodukte und Harze, die Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0) enthalten. Für diese Gemische ist ein Gehalt an freiem Formaldehyd von bis zu 0,2 Gewichtsprozent (2000 ppm) zulässig. Die Anforderung gilt für den reinen Klebstoff vor dem Mischen mit einem Härter.
Einstufung H360 für Propiconazol (CAS-Nr. 60207-90-1) das in Holzschutzmitteln verwendet wird.
Titandioxid (CAS-Nr. 13463-67-7), eingestuft als H351.
1,1,1-Trimethylolpropan (TMP, CAS-Nr. 77-99-6), eingestuft als H361
Bei Zweikomponenten-Produkten müssen die zugesetzten Inhaltsstoffe in den einzelnen Komponenten die Anforderung erfüllen. Eine Ausnahme wird gewährt, wenn nachgewiesen werden kann, dass beim Mischen des Härters mit der Farbe/dem Lack eine Schutzausrüstung getragen wurde und das fertige Zweikomponentenprodukt in einem geschlossenen System aufgetragen wurde.
Nachweise:
Alle Stoffe und Gemische, die zur Herstellung der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte eingesetzt werden, sind der Umweltzeichen Prüfstelle bekannt zu geben.
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter (Datum max.2 Jahre zurückliegend) gemäß REACH-Verordnung sind in deutscher oder englischer Sprache der Umweltzeichen Prüfstelle zu übermitteln.
Erklärung des Chemikalienherstellers oder -lieferanten über die Einhaltung der o.a. Anforderungen.

[bookmark: _Toc214001131][bookmark: _Toc214001133][bookmark: _Toc225758267]Halogenierte organische Verbindungen
Halogenierte organische Verbindungen dürfen in der Herstellung nicht eingesetzt werden dürfen weder in der Herstellung eingesetzt werden noch im Produkt enthalten sein.
Zulässige Chlorverunreinigungen: max. 0,002 %. (w/w)
Nachweis:
Erklärung des Herstellers der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte über die Einhaltung der o.a. Anforderungen.

[bookmark: _Toc214001134]

[bookmark: _Ref224124136][bookmark: _Toc225758268]Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe
[bookmark: _Toc225758269]Konsevierungsmittel
Der Gehalt an Konservierungsmitteln in denen zur Topfkonservierung der als Oberflächenbeschichtung (Produktart PT7 gemäß Biozidverodnung [[endnoteRef:8]]) eingesetzten Gemische darf - inklusiver konservierter Vorprodukte - folgende Werte nicht überschreiten: [8: []	VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, ABl. L 167/1 vom 27.6.2012] 

OPTIONEN.
Tabelle 2: Grenzwerte Konservierugsmittel
	Konservierungsmittel*
	Grenzwert
Nordic Swan
	ODER
	Grenzwert
UZ 17

	Bronopol (CAS-Nr. 52-51-7)
	≤ 500 ppm[footnoteRef:9]) [9: 	1 ppm = 0,0001 % w/w, 10 ppm = 0,001 % w/w, 100 ppm = 0,01 % w/w etc.] 

	
	≤ 200 ppm

	IPBC (Iodopropynylbutylcarbamat,
CAS-Nr. 55406-53-6)
	≤ 4500 ppm 
	
	-

	CIT/MIT (CAS-Nr. 55965-84-9)
	≤ 15 ppm
	
	≤ 15 ppm
	in Summe
≤ 15 ppm

	CIT (CAS Nr. 26172-55-4)
	-
	
	≤ 15 ppm
	

	MIT (CAS-Nr. 2682-20-4)
	≤ 100 ppm 
	
	≤ 15 ppm
	in Summe
≤ 15 ppm

	BBIT – Butylbenzisothiazolinon
(CAS 4299-07-4)
	-
	
	≤ 15 ppm
	

	BIT (CAS 2634-33-5)
	-
	
	≤ 15 ppm
	

	Gesamtmenge der Isothiazolinone
	≤ 1500 ppm 
	
	-

	Na-Pyrithion (CAS 3811-73-2)
	-
	
	≤ 200 ppm

	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat 
(IPBC, CAS 55406-53-6)
	-
	
	≤ 80 ppm

	freies Formaldehyd (CAS 50-00-0)
	-
	
	≤ 10 ppm


Nachweis:
Erklärung des Herstellers der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte über die Einhaltung der o.a. Anforderungen.
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter (Datum max.2 Jahre zurückliegend) gemäß REACH-Verordnung sind in deutscher oder englischer Sprache der Umweltzeichen Prüfstelle zu übermitteln.

[bookmark: _Toc225758270]Regelungen für Erzeugnisse
Für Füllgas und Dämmstoffe gelten die Anforderungen in Pkt. 2.2, 2.2.1 und 2.3 nicht. Für die Dämmstoffen enthaltenen Stoffe und Gemische gelten die Anforderungen in Pkt. 2.4.1. Für die in Gasfüllung des Isoliergases gelten die Anforderungen in Pkt. 2.6.3.
[bookmark: _Ref224124154][bookmark: _Toc225758271]Dämmstoffe
Folgende Stoffe dürfen nicht als Inhaltsstoffe in den Dämmstoffen enthalten sein.
Als Inhaltsstoffe gelten alle Stoffe, die in den Dämmstoffen in Konzentrationen von mehr als 100 ppm (0,010 Gew.-%, 100 mg/kg) vorhanden sind.
Stoffe auf der REACH-Kandidatenliste der EU für besonders besorgniserregende Stoffe. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist.
Stoffe, die von der EU als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) gemäß den Kriterien in Anhang XIII von REACH bewertet wurden.
Stoffe, die als krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend (CMR) der Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind.
Endokrine Disruptoren[footnoteRef:10] [10: 	Sieh Fußnote 2] 

Phthalate (Ester der Phthalsäure (Orthophthalsäure / Phthalsäure /1,2-Benzoldicarbonsäure).
Die Schwermetalle Blei, Kadmium, Arsen, Chrom (VI), Quecksilber und ihre Verbindungen.
Bisphenol A (CAS-Nr. 80-05-7), Bisphenol S (CAS-Nr. 80-09-1) und Bisphenol F (CAS-Nr. 620-92-8).
Borsäure, Natriumperborat, Perborsäure, Natriumborat (Borax) und alle anderen Borverbindungen, die als krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 1A/1B/2/Lact eingestuft sind.
Zinnorganische Verbindungen.
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A (TBBPA) , Halogenierte Phosphorsäureester, Hexabromcyclododecan (HBCD), die durch die Bestimmungen unter Punkt 2.1 erfassten Stoffe (z. B. kurzkettige Chlorparaffine C10-13 – CAS 85535‑84-8)
Nachweis:
Erklärung des Herstellers des Dämmstoffs.

[bookmark: _Toc225758272]Energie Anforderungen
Die energetischen Anforderungen umfassen den Wärmedurchgangskoeffizienten, den Tageslichtdurchgangskoeffizienten, die Luftdurchlässigkeit und die Klimaprüfung
[bookmark: _Ref224133448][bookmark: _Ref224136371][bookmark: _Toc225758273]Wärmedurchlässigekeit
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Gesamtfensters / der Gesamt-Außentüre darf die in der Folge angeführten Werte nicht überschreiten:
OPTIONEN
Fassaden Fenster	0,84 W/m2K [footnoteRef:11]	oder	1,10 W/m2K [footnoteRef:12] [11: 	Grenzwert lt. Umweltzeichen Kriterien zur Vergabe des Nordic SwansWindows and exterior doors 062]  [12: 	Grenzwert Vorschlag lt. gemäß Informationsblatt Sanierungsbonus, Fördervoraussetzungen Einzelbauteilsanierung für Fenster, Infoblatt_Sanierungsbonus_2026_EFH] 

Fenster Tür	0,93 W/m2K 3	oder	1,10 W/m2K 4
Dachfenster	1,00 W/m2K 3	oder	1,10 W/m2K 4
Außentür	1,00 W/m2K 3	oder	1,10 W/m2K 4
Nachweis:
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), ist gemäß ÖNORM EN 14351 -1 zu messsen und/oder zu berechnen.
Die U-Werte sind gemäß den folgenden Bestimmungen zu ermitteln und zu überprüfen:
· ÖNORM EN ISO 10077-1 [[endnoteRef:9]] (vereinfachte Berechnung) oder ÖNORM EN ISO 10077-1 und EN ISO 10077-2 [[endnoteRef:10]] (detaillierte Berechnung) [9: []	ÖNORM EN ISO 10077-1; Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1:2017, korrigierte Fassung 2020-02)
Ausgabedatum:  2020 11 01]  [10: []	ÖNORM EN ISO 10077-2; Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen (ISO 10077-2:2017)
Ausgabedatum:  2018 02 01
in Verbindung mit
ÖNORM EN ISO 10077-2/A1 (Änderung), Ausgabedatum: 2025 04 01] 

oder
· ÖNORM EN ISO 12567-1 [[endnoteRef:11]] oder EN ISO 12567-2 [[endnoteRef:12]] (Hotbox-Verfahren) [11: []	ÖNORM EN ISO 12567-1; Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern und Türen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 1: Komplette Fenster und Türen (ISO 12567-1:2010), Ausgabedatum:  2010 10 01
in Verbindung mit
ÖNORM EN ISO 12567-1/AC, (Berichtigung der englischen Fassung),
Ausgabedatum:  2010 12 15]  [12: []	ÖNORM EN ISO 12567-2; Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern und Türen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Dachflächenfenster und andere auskragende Fenster (ISO 12567-2:2005), Ausgabedatum: 2006 03 01] 

Der U-Wert ist für das gesamte Fenster bzw. die gesamte Tür, einschließlich des Rahmens, entsprechend den Größen in der Produktnorm EN 14351-1 zu messen.
Der U-Wert muss mit auf 2 Kommastellen genau angegeben werden.
Die angegebenen Werte müssen von einer für die o.a. Normen akkreditierten Prüfstelle oder von einer Prüfstelle[footnoteRef:13], die die allgemeinen Anforderungen der Norm ÖNORM EN ISO 17025 [[endnoteRef:13]] für die Qualitätskontrolle von Prüflabors erfüllen. [13: 	Wenn die Norm keine Verpflichtung für eine akkreditiertes Labor vorsieht]  [13: []	ÖNOM EN ISO 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien; Ausgabe: 2018-02-15] 

Die Berechnungen oder Prüfergebnisse des U-Werts und ein Bericht über die Durchführung der Berechnungen/Prüfungen sind dem Umweltgutachten beizulegen.


[bookmark: _Toc225758274]Tageslichtdurchlässigekeit
Die Tageslichtdurchlässigkeit des Isolierglases der Fenster und Fenstertüren muss mindestens 0,67 (67 %) betragen.
Nachweis
Der Tageslichttransmissionsgrad des Isolierglases ist nach den in ÖNORM EN-14351-1 genannten Methoden zu ermitteln und darzustellen und nach ÖNORM EN-410 [[endnoteRef:14]] zu berechnen. Für die Berechnungen kann validierte Software von etablierten Glasherstellern (z. B. Pilkington und Saint-Gobain) verwendet werden [14: []	ÖNORM EN 410; Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichtechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen, Ausgabedatum:  2011 04 15] 

Die angegebenen Werte müssen von einer für die o.a. Normen akkreditierten Prüfstelle oder von einer Prüfstelle[footnoteRef:14], die die allgemeinen Anforderungen der Norm ÖNORM EN ISO 17025 für die Qualitätskontrolle von Prüflabors erfüllen. [14: 	Wenn die Norm keine Verpflichtung für eine akkreditiertes Labor vorsieht] 

[bookmark: _Ref224133472][bookmark: _Toc225758275]Luftdurchlässigkeit und Klimaprüfung
Luftdurchlässigkeit
Fenster, Fenstertüren und Außentüren müssen nach ÖNORM EN 1026 [] geprüft sein und mindestens die Klasse 4 nach ÖNORM EN 12207 [[endnoteRef:15]] für Luftdurchlässigkeit bei Unter- und Überdruck erfüllen. [15: []	ÖNORM EN 12219; Türen - Klimaeinflüsse - Anforderungen und Klassifizierung
Ausgabedatum:  2000 02 01] 

Klimaprüfung
Außentüren müssen einer Differenzialklimaprüfung nach ÖNORM EN 1121 [[endnoteRef:16]] unterzogen werden und mindestens die Klasse 2 nach ÖNORM EN 12219 [] erfüllen. Wenn nicht anders angegeben, ist eine Tür mit normaler Größe zu prüfen. [16: []	ÖNORM EN 1121; Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren; Ausgabedatum: 2000 10 01] 

Nachweis:
Die Luftdurchlässigkeit und das Differenzklima sind durch Prüfungen oder Berechnungen auf der Grundlage der in der Produktnorm ÖNORM EN 14351-1 genannten Verfahren zu messen.
Die angegebenen Werte müssen von einer für die o.a. Normen akkreditierten Prüfstelle oder von einer Prüfstelle[footnoteRef:15], die die allgemeinen Anforderungen der Norm ÖNORM EN ISO 17025 für die Qualitätskontrolle von Prüflabors erfüllen. [15: 	Wenn die Norm keine Verpflichtung für eine akkreditiertes Labor vorsieht] 


[bookmark: _Toc225758276]Materialanforderungen[footnoteRef:16] [16: 	Anforderungen an chemische Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe, z. B. Oberflächenbeschichtung (Lacke, Lasur), Klebstoffe / Leim, Spachtelmassen, Füllstoffe (z.B. Fugen) und Dichtungsmittel, die vom Hersteller der mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte und seinen Zulieferern von Teilen für mit dem Umweltzeichen Produkte verwendet werden siehe Pkt. 2.2 ] 

Fenster, Fenstertüren und Außentürrahmen, Fensterflügel und Türblätter, dürfen nur aus den unten genannaten genannten Rohstoffen hergestellt werden. 
Holz, Aluminium und Stahl
Dämmstoffe zusätzlich zu den Anforderungen an die in den Isolierglaseinheiten verwendeten Füllgase
In diesem Abschnitt werden die Materialanforderungen für die folgenden Grundmaterialien von Rahmen, Flügeln und Türblättern definiert:
Kleinere Teile wie Abstandshalter, Dichtungen, Beschläge usw. können aus Materialien hergestellt werden, für die keine Anforderungen gelten, sofern sie für jedes spezifische Material weniger als 10 % (w/w) des Produkts – ohne Glas - ausmachen.
Für das in Fensterglas/Isolierglaseinheiten verwendete Flachlgas werden keine Materialanforderungen gestellt.
[bookmark: _Toc225758277]Holz
Primäre Hölzer für das eingesetzte Holz bzw. für die eingesetzten Holzwerksoffe müssen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.
Sägenebenprodukte und Recyclingholz sind als Holzrohstoffe zulässig. 
Nachweise
Die Rückverfolgbarkeit der gesamten Produktionskette vom Wald zum Produkt[footnoteRef:17] muss nachvollziehbar und dokumentiert sein. [17:   Die Anforderungen folgender Systeme sind je nach Komplexität der Lieferkette anerkannt: ein freiwilliges Rückverfolgungssystem, nach ISO 38200 „Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten“, Begutachtung resp. Zertifizierung von einer unabhängigen, akkreditierten Stelle. ] 

Der Antragsteller resp. die Antragstellerin muss Art, Menge und Herkunft des Holzes bilanzieren[footnoteRef:18], das in dem mit dem Umweltzeichen versehenen Produkt enthalten ist.  [18:   Beispielhaft: Für die Bilanz der eingesetzten Hölzer sind der Lieferant, die Art des Holzwerkstoffes, die Baumart resp. Holzart, das Herkunftsland resp. Wuchsgebiet, die Menge in m³, das Zertifikat mit Zertifikatsnummer und Anteil in % und die Nachweise als Beilage nicht zertifizierten Holzes anzugeben. Bei Sägenebenprodukten und Recyclingholz ist die Angabe der Herkunft nicht notwendig (optional).] 

Mindestens 70 %[footnoteRef:19] der primären Hölzer resp. Primärfaserstoffe bedürfen eines in der Regel höheren Standards der folgenden Nachweise:  [19:  Volumenprozent bezogen auf das Fertigprodukt] 

· PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
· FSC (Forest Stewardship Council)
· Holz von hier
· Naturland 
· ISO 38 200 certified[footnoteRef:20]  [20:  „certified“ ist auf Zertifikate und Nachweise beschränkt, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bestätigen und im Rahmen der ISO 38200 überprüft und an die Verarbeitung weitergegeben werden. Anerkannt sind die unter Nachweise genannten Zertifikate und gleichwertige Nachweise.] 

· Gleichwertige Nachweise[footnoteRef:21]  [21:  Gleichwertig sind Nachweise, deren Standard der Nachhaltigkeit den genannten Zertifikaten entspricht. Gemischte Anteile aus Wäldern, die durch das Zertifizierungssystem nicht zertifiziert sind, bedürfen schlüssiger und plausibler Belege, die Quellen aus nicht nachhaltiger Forstwirtschaft ausschließen. Diese Belege können durch das Zertifizierungssystem bereits repräsentiert sein.] 

Für maximal 30% der primären Hölzer resp. Primärfaserstoffe werden folgende Nachweise anerkannt.
· Sorgfaltspflichtregelung (Due Diligence System - DDS)
UND
· Herkunft - Land mit geringem Risiko gemäß Kapitel 5 EUDR [[endnoteRef:17]] Länder-Benchmarkingsystem [17: []	Verordnung (EU) Nr. 2023/1115 über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, ABl. L 150/206 vom 31. Mai 2023 idgF] 

ODER
· Risikobewertung und geeignete Risikominderungsmaßnahmen
Für Recyclingholz ist Anhang 2 (Recyclingholz) bzw. Anhang 3 (Recyclingholzprodukte) der Recyclingholz-Verordnung [[endnoteRef:18]] einzuhalten. Nachweise sind dem Gutachten beizulegen. [18: []	Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über das Recycling von Altholz in der Holzwerkstoffindustrie (Recyclingholzverordnung) StF: BGBl. II Nr. 160/2012] 

[bookmark: _Toc225758278]Metalle
Die folgenden Anforderungen gelten jeweils für Stahl und Aluminium.
Die Stahlanforderungen gelten, wenn Stahl mehr als 30 % (w/w) des Gesamtgewichts des Produkts (ohne Glas) ausmacht.
Die Aluminiumanforderungen gelten, wenn Aluminium mehr als 20 % (w/w) des Gesamtgewichts des Produkts (ohne Glas) ausmacht.
Kleinere Teile wie z.B. Scharniere, Griffe, Beschläge sind von der Gewichtsprozentberechnung ausgenommen. Die Metallanforderungen gelten für diese Teile nicht.
Für die Stahl- und die Aluminiumproduktion werden getrennte Anforderungen festgelegt. Die Anforderungen können entweder durch einen hohen Anteil an recyceltem Stahl oder Aluminium oder durch die Erfüllung der Anforderungen an die Produktion von Primär-Stahl und Primär-Aluminium erfüllt werden.
Stahlproduktion
Die Anforderung kann erfüllt werden, indem entweder Stahl mit mit hohem Recyclinganteil (a) oder Primär-Stahl (b) produziert wird wird. Für PrimärStahl gibt es drei Alternativen.
a) Hoher Anteil an recyceltem Material
Mindestens 75 Gewichtsprozent des Stahls muss recyclierter Stahl sein.
Recyclierter Stahl wird gemäß den Definitionen in ÖNORM EN ISO 14021 [[endnoteRef:19]] sowohl als Pre- als auch als Post-Consumer-Stahl definiert. [19: []	ÖNORM EN ISO 14021; Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Umweltbezogene Anbietererklärungen (Umweltkennzeichnung Typ II)
Ausgabedatum: 2021 11 01] 

Nachweis
eine unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Stahllieferanten und dem Hersteller des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts, aus der hervorgeht, dass die Anforderung erfüllt ist. Die Erklärung des Stahllieferanten kann auf Einkaufsaufzeichnungen/Durchschnittsdaten von mehreren Stahllieferanten basieren
oder
EPD auf der Grundlage von produktspezifischen Daten/Daten aus der eigenen Produktion des Stahlherstellers, mit Angabe des Anteils von recyceltem Stahl im Produkt.

ODER

b) Produktion von Primär-Stahl
Die Anforderung kann durch eine der 3 nachstehenden Alternativen (1-3) erfüllt werden.
Die Anforderung kann entweder durch direkte Rückverfolgbarkeit der Lieferkette, durch einen Massenbilanzansatz[footnoteRef:22] oder durch die Hauptlieferanten[footnoteRef:23] überprüft werden. [22: 	Im Falle mehrerer potenzieller Stahlproduzenten kann der Lieferant der Metallkomponenten die Anforderung mit Hilfe einer Massenbilanz überprüfen, wenn ein Konto vorhanden ist, das die jährlich von den einzelnen Stahlproduzenten bezogenen Mengen dokumentiert. Die Mengen müssen mit den Mengen übereinstimmen, die an den Hersteller des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts verkauft werden (d.h. es darf keine größere Menge verkauft werden als die entsprechende Menge, die von den einzelnen Stahlherstellern gekauft wurde)]  [23: 	Alle Hauptlieferanten erfüllen eine der 3 Alternativen. Hauptlieferanten werden hier als Lieferanten definiert, die 75 % des Gesamtvolumens (w/w) der Stahlkomponenten in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt liefern.] 

1. Mit traditionellen Methoden hergestellter Stahl
Der für das mit dem Umweltzeichen ausgezeichnete Produkt verwendete Stahl stammt von einem Stahlhersteller, der:
mindestens 2 der im BVT-Merkblatt für die Eisen- und Stahlproduktion [[endnoteRef:20]] als BVT genannten Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt hat. Die Energieeffizienzmaßnahmen sind in der Tabelle in Anhang 1 aufgeführt und [20: []	Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production, ISBN 978-92-79-26475-7 (pdf), Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, © European Union, 2013
https://bureau-industrial-transformation.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/IS_Adopted_03_2012.pdf (abgerufen am 11.03.2026)] 

verfügt über eine aktive Nachhaltigkeitsstrategie mit Schwerpunkt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen. Die Strategie zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen ist quantitativ und zeitlich ausgerichtet und wird von der Unternehmensleitung festgelegt.
Nachweis
eine unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Stahllieferanten und dem Hersteller des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts, aus der hervorgeht, dass die Anforderung erfüllt ist. Die Erklärung des Stahllieferanten kann auf Einkaufsaufzeichnungen/Durchschnittsdaten von mehreren Stahllieferanten basieren
oder
EPD auf der Grundlage von produktspezifischen Daten/Daten aus der eigenen Produktion des Stahlherstellers, mit Angabe des Anteils von recyceltem Stahl im Produkt.
ODER
2. Zertifizierte Produktionsstätte für verantwortungsvolle Stahlproduktion
Mindestens 50 Gewichtsprozent des Stahls, der in einem Produkt mit dem Umweltzeichen verwendet wird, stammt aus einer Produktionsstätte, die nach dem Standard Responsible Steel 33[footnoteRef:24], zertifiziert ist. [24: 	Aktuelle Version: Responsible Steel International Production Standard, Version 2.2.1, 1.October 2024
https://cdn.prod.website-files.com/6538e481169ed7220c330f0a/68a728e39c74377c6ad136d2_ResponsibleSteel_International_Production_Standard_V2.1.1.pdf (abgerufen am 11.03.2026)] 


Nachweis
Gültiges Responsible Steel-Zertifikat des Stahlherstellers.
Angaben des Lieferanten/Herstellers des Stahlbauteils, welche Metallteile aus zertifizierter Metallproduktion stammen (Einkaufsbelege).
Angaben des Lieferanten/Herstellers der Stahlbauteile zur Art der Rückverfolgbarkeit, die zur Dokumentation der Anforderung verwendet wird.
Dokumentation des Herstellers des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts, dass die Anforderung an den Anteil des von zertifizierten Stahlherstellern bezogenen Stahls erfüllt ist - z. B. Rechnungen oder andere Unterlagen von Lieferanten verwendet wird.
ODER
3. Stahlproduktion auf der Grundlage neuer Technologien mit geringeren Treibhausgasemissionen
Der, in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt, verwendete Stahl stammt aus Stahlwerken, die eine der folgenden Technologien eingesetzt haben:
Hochofengichtgas-Recycling mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung
Direktschmelzende Reduktionsverfahren
Wasserstoffstahlerzeugung in Schachtöfen mit Wasserstoff, der mit erneubaren Energiquellen produziet wurde 
Direkte Elektrolyse von Eisenerzen
Nachweis
Angabe des Stahlherstellers und dessen Produktionsstätte(n), aus der/denen der Stahl stammt, und Beschreibung, welche Technologie verwendet wird.
Informationen über die Art der Rückverfolgbarkeit, die zur Dokumentation der Anforderung verwendet wird.


Aluminiumproduktion
Die Anforderung kann erfüllt werden, indem entweder Aluminium mit mit hohem Recyclinganteil (a) oder Primäraluminium (b) produziert wird. Für Primäraluminium gibt es vier Alternativen.
c) Hoher Anteil an recyceltem Material
Mindestens 75 % (w/w) des eingesetzten Aluminiums muss recycliertes Aluminium sein.
Recycliertes Aluminium wird gemäß den Definitionen in ISO 14021 sowohl als Pre- als auch als Post-Consumer-Aluminium definiert.
Nachweis
eine unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Aluminiumlieferanten und dem Hersteller des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts, aus der hervorgeht, dass die Anforderung erfüllt ist. Die Erklärung des Aluminiumlieferanten kann auf Einkaufsaufzeichnungen / Durchschnittsdaten von mehreren Aluminiumlieferanten basieren
oder
EPD auf der Grundlage von produktspezifischen Daten/Daten aus der eigenen Produktion des Aluminiumherstellers, mit Angabe des Anteils von recyceltem Stahl im Produkt.
oder
aktuelles, gültiges Hydro Circal Zertifikat [footnoteRef:25] oder vergleichbare Zertifikate wie z.B. das ASI Chain of Custody Standard [footnoteRef:26], wenn aus diesem Zertifikat hervorgeht, dass mindestens 75 % (w/w) des Aluminiums recycliertes Aluminium ist [25: 	Hydro CIRCAL | Hydro (aufgerufen am 19.02.2026)]  [26: 	ASI Chain of Custody Standard | Aluminium Stewardship Initiative (aufgerufen am 19.02.2026)] 

ODER

d) Produktion von Primäraluminium
Die Anforderung kann durch eine der 4 nachstehenden Alternativen (1-4) erfüllt werden.
Die Anforderung kann entweder durch direkte Rückverfolgbarkeit durch die Lieferkette, durch einen Massenbilanzansatz[footnoteRef:27] oder durch alle wichtigen Lieferanten[footnoteRef:28] überprüft werden. [27: 	Im Falle mehrerer potenzieller Aluminiumproduzenten kann der Lieferant der Metallkomponenten die Anforderung mit Hilfe einer Massenbilanz überprüfen, wenn ein Konto vorhanden ist, das die jährlich von den einzelnen Stahlproduzenten bezogenen Mengen dokumentiert. Die Mengen müssen mit den Mengen übereinstimmen, die an den Hersteller des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts verkauft werden (d.h. es darf keine größere Menge verkauft werden als die entsprechende Menge, die von den einzelnen Stahlherstellern gekauft wurde)]  [28: 	Alle Hauptlieferanten erfüllen eine der 3 Alternativen. Hauptlieferanten werden hier als Lieferanten definiert, die 75 % des Gesamtvolumens (w/w) der Aluminiumkomponenten in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt liefern.] 



1. Aluminiumproduktion - aktive Nachhaltigkeitsstrategie
Das in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt verwendete Aluminium stammt von einem Primäraluminiumhersteller, der eine aktive Nachhaltigkeitsstrategie mit Schwerpunkt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen verfolgt. Die Strategie zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen muss quantitativ und zeitlich begrenzt sein und wird von der Unternehmensleitung festgelegt.
Nachweis
Aktuellster Nachhaltigkeitsstrategiebericht oder gleichwertige Unterlagen des Herstellers von Primäraluminium, aus denen hervorgeht, dass die Anforderung erfüllt ist. Der Hersteller von Primäraluminium kann auch spezifische Ziele aus dem jährlichen Geschäftsbericht unter Bezugnahme auf spezifische Zahlen und Annahmen vorlegen. Durchschnittswerte von Herstellern von Primäraluminium mit mehreren Stahlschmelzwerken werden akzeptiert.
ODER
2. Aluminiumproduktion - geringe direkte klimawirksame Emissionen
Das in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt verwendete Aluminium stammt von einem Primäraluminiumhersteller, dessen direkte klimarelevante Emissionen aus der Primäraluminiumproduktion 1,5 Tonnen CO2e[footnoteRef:29]/Tonne produziertes Aluminium nicht überschreiten. [29: 	CO2e – CO2 Äkquivalent] 


Nachweis
Erklärung des Aluminiumherstellers, dass die Anforderung erfüllt ist, sowie Dokumentatoin der Berechnung und Angabe der direkten Emissionen in Tonnen CO2e/Tonne produziertes Aluminium.
Informationen über die Art der Rückverfolgbarkeit, die zur Dokumentation der Anforderung verwendet wird.


ODER
3. Aluminiumproduktion - geringer Stromverbrauch für die Elektrolyse
Das in dem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt verwendete Aluminium stammt von einem Primäraluminiumhersteller, dessen Stromverbrauch für die Elektrolyse 15,3 MWh/Tonne produziertes Aluminium nicht übersteigen.
Nachweis
Erklärung des Aluminiumherstellers, dass die Anforderung erfüllt ist, sowie Dokumentatoin der Berechnung und Angabe der direkten Emissionen des Stromverbrauchs in MWh/Tonne produziertes Aluminium.
Informationen über die Art der Rückverfolgbarkeit, die zur Dokumentation der Anforderung verwendet wird.
ODER
4. Aluminiumproduktion - ASI-zertifizierter Standort
Mindestens 50 % (w/w) des Aluminiums, das in einem mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkt verwendet wird, stammt aus einer Produktionsstätte, die nach dem ASI Performance Standard[footnoteRef:30] zertifiziert ist. [30: 	DE_ASI-Performance-Standard-Guidance-V3.3-FINAL.pdf (aufgerufen am 11.03.2026)] 

Nachweis
Beilage eines aktuellen und gültigen ASI-Leistungszertifikat des Primäraluminiumherstellers.
Angaben des Lieferanten/Herstellers des Aluminiumbauteils, welche Aluminiumteile aus zertifizierter Aluminiumproduktion stammen (Einkaufsbelege).
Dokumentation des Herstellers des mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkts, dass die Anforderung an den Anteil des von zertifizierten Aluminiumherstellern gekauften Aluminiums erfüllt ist - z. B. Rechnungen oder andere Dokumente von Lieferanten.
[bookmark: _Ref224124172][bookmark: _Toc225758279]Gasfüllung Isoliergas
Füllgas, das zur Isolierung in Isoliergläsern verwendet wird, darf nicht zum Treibhauseffekt beitragen, d. h. das GWP (Global Warming Potential) muss über einen Zeitraum von 100 Jahren gleich Null sein.
Anmerkung: Edelgase haben GWP==
Krypton und Xenon dürfen bei der Herstellung nicht als Füllgase verwendet werden.
Nachweis:
Angaben darüber, welche Füllgase für die Isolierung verwendet werden, und Bestätigung für andere Gase als Edelgase, dass deren GWP (Global Warming Potential) über einen Zeitraum von 100 Jahren gleich Null ist und sie daher nicht zum Treibhauseffekt beitragen.
[bookmark: _Toc225758280]Produktion
Die Produktionsstätte ist jener Ort, wo die Produkte zum überwiegenden Teil hergestellt werden. 
· Alle behördlichen Auflagen und gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Umweltinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend, sind einzuhalten.

Sowohl für inländische als auch für ausländische Produktionsstätten sind die jeweiligen nationalen Bestimmungen zu erfüllen.
Sofern EU-Regelungen über nationale Bestimmungen hinausgehen, sind jedenfalls die EU-Regelungen einzuhalten.
Der Antragsteller hat die Einhaltung dieser Anforderung zu bestätigen.

· Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 [[endnoteRef:21]] ist vorzulegen.
 [21: []	Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 idgF
Abfallwirtschaftskonzept - Leitfaden zur Erstellung] 

Für Produktionsstätten, die nach EMAS-Verordnung [[endnoteRef:22]] registriert sind, gelten die oben genannten Anforderungen als erfüllt. Existiert für den Produktionsstandort ein nach ÖNORM EN ISO 14001 [[endnoteRef:23]] zertifiziertes Umweltmanagementsystem, können die Audit-Ergebnisse als Nachweis der Einhaltung der oben genannten Anforderungen herangezogen werden. [22: []	Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS), ABl. Nr. L 342 vom 22.12.2009 S.1 idgF]  [23: []	ÖNORM EN ISO 14001: 2015, Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung] 


[bookmark: _Toc225758281]Luftemissionen
Luftemissionen aus der Oberflächenbehandlung
Die Gesamtemissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) aus der Oberflächenbehandlung mit Lösungsmitteln dürfen 60 mg C/Nm3 nicht überschreiten.
Die Anforderung gilt für Oberflächenbehandlungen auf Lösungsmittelbasis. Oberflächenbehandlungssysteme, bei denen alle Schichten auf Wasserbasis sind (Grund- und Decklack), fallen nicht unter diese Anforderung.
Nachweis
Berechnungen und Messungen gemäß den in der EU-Richtlinie 2010/75/EU Anhang VII Teil 7 beschriebenen Methoden sind dem Umweltzeichen Gutachten beizulegen.
Erklärung des Herstellers, aus der hervorgeht, ob es sich bei den Produkten für die Oberflächenbehandlung um Produkte auf Lösemittel- oder auf Wasserbasis handelt.


[bookmark: _Toc225758282]Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft
In diesem Abschnitt werden Anforderungen gestellt, die darauf abzielen, die Kreislauffähigkeit von Fenstern und Türen zu erhöhen, indem die Möglichkeiten zum Recycling von Materialien am Ende des Lebenszyklus dieser Produkte gesteigert werden. Dies beinhaltet eine Anforderung für das Recycling von Flachglas zu neuem Flachglas.
[bookmark: _Toc225758283]Design für die Demontage
Am Ende der Lebensdauer des Fensters oder der Außentür müssen die wichtigsten Materialtypen einschließlich des Isolierglases voneinander getrennt werden können.
Nachweis:
Beschreibung, wie die Materialien, einschließlich des Isolierglases, voneinander getrennt werden können, um das stoffliche Recycling des Materials und/oder den Austausch/die Reparatur/die Instandsetzung zu erleichtern.
[bookmark: _Toc225758284]Kreislaufwitschaftskonzept
Zur Gewährleistung einer künftigen Wiederverwendung oder eines Recyclings der gebrauchten Produkte im Sinne einer Kreislaufführung ist
ein Rückbaukonzept vorzulegen, das beschreibt, wie mit dem Produkt bei einem künftigen Rückbau zu verfahren ist. Es ist zu erläutern, wie mit dem gegenwärtigen Stand der Technik unter Angabe mindestens eines gängigen Verfahrens eine sortenreine Trennung der Fenster / Außentüren aus dn Bauteilen beim Rückbau möglich ist. Für alle Bestandteile des Produkts ist nach heutigem Stand der Technik mindestens ein gängiges Verfahren zur Wiederverwendung oder Verwertung zu beschreiben. Unter der Bedingung, dass seine Produkte nach dem Rückbaukonzept zurück gebaut wurden, garantiert der Antragsteller die Annahme nach selektivem Rückbau bei Lieferung zum Werkstor oder zur Recyclinganlage.
ein Logistik- und Rücknahmekonzept vorzulgegen, dass die vorgesehenen Rücknahmepfade (z.B. regionale Sammelzentren, dezentrale Einsammelsysteme) beschreibt, die geplanten Sammel- und Transportwege darstellt und Angaben zur möglichen Kooperation mit bestehenden Rücknahmesystemen oder spezialisierten Drittanbietern zur Sicherstellung von Sammlung, Transport und Übergabe in Recyclinganlagen macht.
Nachweis
Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Anforderung, fügt das Kreislaufwirtschaftskozept dem Umweltzeichen Gutachten bei und veröffentlicht es zusammen mit den Produktinformationen auf seiner Webseite. Die Website ist im Umweltzeichen Gutachte anzugeben.
[bookmark: _Toc225758285]Wertstoffliches Recycling und Rücknahmesystem
Zur Gewährleistung einer künftigen Wiederverwendung oder eines Recyclings der gebrauchten Produkte im Sinne einer Kreislaufführung ist
ein Logistik- und Rücknahmekonzept vorzulgegen, dass die vorgesehenen Rücknahmepfade (z.B. regionale Sammelzentren, dezentrale Einsammelsysteme) beschreibt, die geplanten Sammel- und Transportwege darstellt und Angaben zur möglichen Kooperation mit bestehenden Rücknahmesystemen oder spezialisierten Drittanbietern zur Sicherstellung von Sammlung, Transport und Übergabe in Recyclinganlagen macht.
Wenn keine nationalen Abfallsammelsysteme für Fenster und Türen eingerichtet sind, muss der Hersteller von Fenstern und Türen:
ein System für die Rücknahme von Produkten anbieten, z. B. von alten, gebrauchten Fenstern und Türen, Fehllieferungen, fehlerhaften Produkten und so weiter,
oder
sich in einer Prozess-/Test-/Pilotphase befinden, um ein System für die Rücknahme von Produkten einzurichten, z. B. von alten, gebrauchten Fenstern und Türen, Fehllieferungen, fehlerhaften Produkten und so weiter.
[bookmark: _Hlk224032066]Nachweis
Beschreibung des Logistik- und Rücknahmekonzepts und des Rücknahmesystems im Umweltzeichen Gutachten.
[bookmark: _Toc225758286]Recycling von Flachglas und Entsorgung von Produktionsabfällen
Die Hersteller von Umweltzeichen Fenstern, Fenstertüren und Außentüren sowie die Hersteller von Isolierglaseinheiten, die für die Umweltzeichen Produkte verwendete werden, müssen die bei der Produktion anfallenden Abfälle nach Herkunft trennen.
Es muss ein Plan für die Abfalltrennung/-sortierung erstellt werden, in dem die Abfallfraktionen angegeben sind und beschrieben wird, wie der Abfall behandelt wird (z. B. stoffliche Verwertung, Verbrennung oder Deponierung).
Abfälle/überschüssiges Flachglas aus der Produktion von Isolierglaseinheiten müssen zu neuem Flachglas recycelt werden, d. h. sie müssen gesammelt und an einen Floatglashersteller zurückgeschickt werden.
Abfälle/überschüssiges Flachglas aus der Produktion von Fenstern und Türen müssen mindestens gesammelt und zu neuem Glas recycelt werden, z. B. zur Herstellung von Glasverpackungen, Isolierglas oder Glasfasern.
Gefährliche Abfälle müssen gemäß den im Herstellungsland geltenden Vorschriften behandelt und entsorgt werden.


Nachweise
Ein Abfallplan für den Fenster-/Türenhersteller, in dem die Abfallfraktionen und die Behandler der einzelnen Abfallfraktionen aufgeführt sind.
Ein Abfallplan für den/die Lieferanten von Isolierglaseinheiten des Fenster-/Türenherstellers. In dem Abfallplan müssen die Abfallfraktionen und die Behandler jeder Abfallfraktion aufgeführt sein.
[bookmark: _Toc225758287]Dauerhaftigkeit und funktionale Anforderungen
Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass Umweltzeichen Produkte möglichst lange gebrauchstauglich bleiben und trotzdem kreislauffähig konstruiert sind.
[bookmark: _Toc225758288]Witterungsbeständigkeit von Holzteilen
Die Umweltzeichen Produkte müssen mindestens die Anforderungen für Einbausituationen der Gebrauchsklassen 1, 2 und 3.1 gemäß ÖNORM B 3802-1 [[endnoteRef:24]] bzw. ÖNORM EN 335 [[endnoteRef:25]] erfüllen. [24: []	ÖNORM B 3802-1, Holzschutz im Bauwesen - Teil 1: Allgemeines, Ausgabedatum: 2023 11 01]  [25: []	ÖNORM EN 335; Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten
Ausgabedatum: 2013 05 01] 

Folgende vorbeugende Holzschutzmaßnahmen sind dafür zulässig
1. Verwendung von Holzarten der Dauerhaftigkeitsklassen 1, 2, 3 gemäß ÖNORM EN 350-2 [[endnoteRef:26]] [26: []	ÖNORM EN 350; Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifikation der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff, Ausgabedatum:  2017 08 01] 

2. Verwendung von Holzarten der Dauerhaftigkeitsklasse 4 gemäß
ÖNORM EN 350-2 in Verbindung mit baulichen Maßnahmen gemäß
ÖNORM EN 3802-2 [[endnoteRef:27]] [27: []	ÖNORM B 3802-2; Holzschutz im Bauwesen - Teil 2: Baulicher Schutz des Holzes; Ausgabedatum: 2015 01 15] 

3. Einbauhinweise, die bauliche Maßnahmen gemäß ÖNORM EN 3802-2 genau beschreiben (siehe Pkt. 2.9.5)
4. Deckschale aus Metall mit Nachweis reversibler, zerstörungsfreier Demontage (Befestigungsart, Service‑/Demontageanleitung)
5. Thermisch modifiziertes Holz
zu NachweisPrüf-/Datenblatt mit bestätigter EN 350‑Dauerhaftigkeit der modifizierten Spezifikation.
6. Beschichtungsschutzmittel (Produktart PT7 gemäß Biozidverodnung)
Für den Vekauf der Umweltzeichen Produkte muss für der Verzicht auf chemischen Holzschutz gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze eine vertragliche Vereinbarung vorliegen, die die Einhaltung eines langfristigen Holzschutzes vor Feuchte und damit vor holzzerstörenden und holzverfärbenden Pilzen in den o.a. Gebrauchsklassen garantiert. Diese vertragliche Vereinbarung soll wie im It. VFF Merkblatt HO.11[footnoteRef:31] oder in Anlehnung daran ausgeführt sein. [31: 	Holzschutz bei Holz- u. Holz-Metallfenstern - HO.11 - 2020-09] 

Nachweise
Dokumentation / Zertifikate / Prüfberichte für
· Holzauswahl: Holzartenliste (botanisch) mit Dauerhaftigkeitsklassen nach EN 350
· Konstruktiver Holzschutz: Konstruktionsdetails (Entwässerung, Hirnholzschutz, Tropfkanten)
· Konstruktionsdetails Service‑/Demontageanleitung Metallschale
insbesondere reversible Befestigungsart, Korrosionsschut zerstörungsfreier Demontage
· Bestätigte EN 350‑Dauerhaftigkeitsklasse für thermisch modifiziertes Holz
sind dem Umweltzeichen Gutachten beizulegen.
[bookmark: _Toc225758289]Funktionale Anforderungen
Fenster, Fenstertüren und Außentüren, die das Umweltzeichen tragen, müssen die technischen Anforderungen hinsichtlich Wärmedurchgangskoeffizient, Luftdurchlässigkeit, Klimaprüfung und Wasserdichtheit erfüllen.
Wärmedurchgangskoeffizient: Siehe Anforderung in Pkt. 2.5.1
Prüfung der Luftdurchlässigkeit und des Klimas: Siehe Anforderung in Pkt. 2.5.3
Wasserdichtheit: Fenster, Fenstertüren und Außentüren müssen nach Methode A oder Methode B[footnoteRef:32] gemäß ÖNOM EN 1027 [[endnoteRef:28]] geprüft werden. Bei Anwendung der Methode A muss mindestens die Klasse 9A nach EN 12208 [[endnoteRef:29]] erfüllt sein. Bei Anwendung der Methode B muss mindestens die Klasse 7B erfüllt sein. [32: 	Methode B wird für Außentüren verwendet, die unter Dachüberständen/Schutzvorrichtungen eingebaut sind.
Die Wasserdichtheit ist durch Prüfungen zu messen, die auf den in der Produktnorm EN 14351-1 genannten Verfahren beruhen. Die angegebenen Werte müssen von einer akkreditierten Partei oder einer entsprechenden unabhängigen Stelle ermittelt oder überprüft werden, siehe Anlage 1.]  [28: []	ÖNORM EN 1027, Fenster und Türen - Schlagregendichtheit – Prüfverfahren Ausgabedatum: 2016 08 15]  [29: []	ÖNORM EN 12208, Fenster und Türen - Schlagregendichtheit – Klassifizierung
Ausgabedatum: 2000 02 01] 

Für Produkte, die nach Methode B geprüft werden, müssen Beschreibungen der erforderlichen Abschirmung vorliegen, damit die angegebenen Leistungen nicht beeinträchtigt werden.
Nachweise
Ein Prüfbericht über die Wasserdichtheitsprüfung ist dem Umweltzeichen Gutachten beizulegen.
[bookmark: _Toc225758290]Garantie
Der Hersteller der Fenster und Fenstertüren muss eine Garantie von mindestens
20 Jahre gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze (Bläue)
10 Jahre Funktionsgarantie, d.h. mindestens sowohl für die Öffnungs-/Schließfunktion des Fensters/der Fenstertür als auch für die Wasser- und Luftdurchlässigkeit.
10 Jahre Garantie auf die Isolierglaseinheit, d.h. Garantie gegen Kondensation zwischen den Scheiben.
Der Hersteller der Außentür muss eine 10-Jahres-Garantie für Formstabilität und Funktion geben, d. h. mindestens für die Öffnungs- und Schließfunktion der Tür sowie für die Wasser- und Luftdurchlässigkeit.
Nachweise
Eine Kopie der Garantie oder Informationen auf der Website des Herstellers, die die Bedingungen der Produktgarantie enthalten. Wenn für ein und dasselbe Produkt unterschiedliche Garantiezeiten verwendet werden, können die Informationen über die längste Garantiezeit eines Produkts als Dokumentation verwendet werden.
[bookmark: _Toc225758291]Kundeninformationen
Folgende Informationenen müssen vom Hersteller der Umweltzeichen Produkte zur Verfügung gestellt werden:
Angaben zum g-Wert und U-Wert des Fensters/der Fenstertür sowie zum U-Wert der Außentür gemäß Pkt. 2.5.1
Informationen zur Auswahl von U- und g-Werten in Abhängigkeit der Position des Fensters/der Fenstertür, um eine gute Heizökonomie und ein gutes Raumklima zu erreichen.
Informationen über verschiedene Sonnenschutzlösungen und deren Bedeutung, entweder als Teil der eigenen Produktpalette des Lizenznehmers oder durch eine Vereinbarung mit Partnern.
Gegebenenfalls Beschreibung der erforderlichen Abschirmung für Außentüren, damit die angegebene Wasserdichtigkeit nicht beeinträchtigt wird.
Informationen darüber, wie die Fenster/Fenstertüren/Außentüren am Ende ihrer Lebensdauer zu behandeln sind, z. B. durch die Nutzung nationaler oder regionaler Abfallsammelsysteme für Fenster oder durch ein Rücknahmesystem, das vom Fenster-/Türhersteller bzw. deren Branche eingerichtet wurde.
Pflegeanleitung für das Fensters/die Fenstertür/die Außentür. Die Pflegeanleitung muss Angaben darüber enthalten, wie oft die Oberfläche kontrolliert und gewartet werden sollte und welche Oberflächenbehandlung empfohlen wird.
Nachweise
Im Umweltzeichen Gutachten muss dargestellt werden, wo die Informationen zu den oben genannten Punkten auf der Website (links) verfügbar sind bzw. müssen die schriftlichen Informationen (z.B. PDF einer Broschüre) derm Umweltzeichen Gutachten beigelegt werden.
[bookmark: _Ref224121250][bookmark: _Toc225758292]Einbauhinweise
Jeder Lieferung von Fenstern oder Außentüren ist Folgendes beizufügen bzw. auf die entsprechend online verfügbare Informatione hinzuweisen:
Anleitung zur Handhabung des Fensters/der Fenstertür/der Außentür während des Transports, der Annahme und der Lagerung auf der Baustelle.
Anleitung, wie das Fenster/die Fenstertür/die Außentür eingebaut, eingestellt und während der Bauzeit geschützt werden soll. Die allgemeinen physikalischen Parameter für den Einbau müssen angegeben werden.
· In der Anleitung muss angegeben werden, wie das Fenster/die Fenstertür/die Außentür unter energetischen Gesichtspunkten am besten einzubauen ist, um Wärmeverluste infolge eines mangelhaften Einbaus zu vermeiden.
· In der Anleitung muss auch angegeben werden, wie die Fenster/Fenstertüren/Außentüren eingebaut werden müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachweise
Die o.a. schriftlichen Unterlagen zu den Einbaumpfehlungen, die der Lieferung des Fensters/der Fenstertür/der Außentür an den Kunden beiliegen bzw. der link zur Webseite, wo die Informationn online verfügbar sind, erfolgt, sind dem Umweltzeichen Gutachten beizulegen/im Umweltzeichen Gutachten anzugeben.
[bookmark: _Toc225758293]Rückverfolgbarkeit
Der Lizenznehmer muss in der Lage sein, die mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte in der Produktion zurückzuverfolgen. Ein hergestelltes/verkauftes Produkt sollte bis zum Herstellungsdatum und -ort (spezifische Fabrik) und in relevanten Fällen auch bis zu der Maschine/Produktionslinie, auf der es hergestellt wurde, zurückverfolgt werden können. Darüber hinaus sollte es möglich sein, das Produkt mit dem tatsächlich verwendeten Rohstoff in Verbindung zu bringen.
Nachweis
Eine Beschreibung der Abläufe / Maßnahmen des Lizenznehmers zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit ist im Umweltzeichen darzustellen.
[bookmark: _Toc214001142][bookmark: _Toc225758294]Verpackung
Eingesetzte Kunststoffe müssen frei von halogenierten organischen Verbindungen sein.
Inverkehrsetzer von Verpackungen haben diese entweder selbst zurückzunehmen und zu verwerten oder nachweislich an einem Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen. Es gelten die Bestimmungen der Verpackungsverordnung [[endnoteRef:30]].
 [30: []	Verpackungsverordnung 2014 – VVO 2014, BGBl II. 184/2014 idgF
Weitere Informationen dazu finden Sie hier: 
Verpackungsverordnung 2014 (bmk.gv.at)] 




[bookmark: _Toc225758295]Mitgeltende Normen, Gesetze und sonstige Regelungen
Die nachstehend angeführten Dokumente enthalten Bestimmungen, die Bestandteil dieser Umweltzeichen-Richtlinie sind. Rechtsvorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
Österreichisches Recht siehe: www.ris.bka.gv.at, dort findet sich auch der Link zum EU-Recht: www.eur-lex.europa.eu. 
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ANHANG 1
Maßnahmen für einen effizienten Energieverbrauch in der Stahlproduktion
	Hochöfen
	Ziel der BVT ist es, einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb des Hochofens aufrechtzuerhalten, um Freisetzungen zu minimieren und die Wahrscheinlichkeit von Möllerverschiebungen zu verringern.
Die BVT besteht darin, das abgesaugte Hochofengas als Brennstoff zu verwenden.
Die BVT dient der Rückgewinnung der Energie des Gichtgasdrucks, wenn ein ausreichender Gichtgasdruck und niedrige Alkalikonzentrationen vorhanden sind.

	BOF
	BVT ist das Sammeln, Reinigen und Puffern von BOF-Gas zur späteren Verwendung als Brennstoff. BVT ist die Verringerung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von Pfannendeckelsystemen.
Die BVT besteht darin, den Prozess zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken, indem ein direktes Abstechverfahren nach dem Blasen angewendet wird.
Die BVT besteht darin, den Energieverbrauch durch den Einsatz von endkonturnahen Bandgießverfahren zu senken, wenn die Qualität und der Produktmix der erzeugten Stahlsorten dies rechtfertigen.
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